
Reiseversicherung
In Ihren Koffer gehört auch Ihre Reiseversicherung. Denn mit ihr sind Sie

gegen unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Unfall oder Gepäckverlust

geschützt. Eine Schweizer Notrufzentrale ist rund um die Uhr erreichbar und

berät Sie kompetent und freundlich, sollten Sie Hilfe benötigen. Wir wünschen

Ihnen entspannte und sorglose Ferien.

  Annullierung vor der Abreise 

Mit der Annullierungskosten

versicherung bieten wir Schutz für 

Sie und Ihre Familie bis zur Abreise. 

Egal wohin Sie reisen und unab

hängig davon, wie Sie zahlen. Die 

anfallenden Kosten bei einem  

Reiserücktritt werden übernommen.

  Annullierung während der Reise 

Bei einer Reiseannullierung werden 

die Kosten auch nach Reiseantritt 

übernommen. Unabhängig davon, 

wie Sie Ihre Reise bezahlt haben.

Ihre Vorteile Prämie

CHF 40 pro Jahr



Reiseversicherung
Beitrittserklärung

 Ja, ich wünsche eine Reiseversicherung für CHF 40 pro Jahr.*

Die Nummer meiner Karte lautet:

 Frau  Herr

*  Ich bestätige, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der «Reiseversicherung» gelesen zu haben. 

Persönliche Angaben

Name

Firma (optional)

PLZ / Ort

Datum Unterschrift

Mobiltelefon

Vorname

Strasse / Nr.

Antrag einsenden an:

BonusCard.ch AG, Postfach, 8021 Zürich
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Kundeninformationen und Allgemeine 
Versicherungsbedingungen 

Kundeninformationen nach VVG 

Die nachfolgende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper 
Form einen Überblick über die Identität des Versicherers und den 
wesentlichen In-halt des Versicherungsvertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes 
über den Versi-cherungsvertrag, VVG). Massgebend für den Inhalt und den 
Umfang der   sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und 
Pflichten sind aus-schliesslich die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB). 

Wer ist Versicherer? 

Versicherer ist die AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung 
Wallisellen (Schweiz) nachstehend Allianz Assistance, mit Sitz am Richtiplatz 
1, 8304 Wallisellen. 

Wer ist Versicherungsnehmer/-in? 

Versicherungsnehmerin ist die Cornèr Bank AG, Zweigniederlassung Bo-
nusCard (Zürich), nachstehend BonusCard genannt, mit Sitz an der Ohm-
strasse 11, in 8050 Zürich. 

Welche Risiken sind versichert und was umfasst der Versicherungs-
schutz? 

Die im Rahmen des mit der BonusCard abgeschlossenen Kollektiv-Versiche-
rungsvertrages versicherten Risiken sowie der Umfang und die Einschränkun-
gen des Versicherungsschutzes ergeben sich aus dem vereinbarten Kollektiv-
Versicherungsvertrag sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB). Nachfolgend zur leichteren Orientierung eine zusammenfassende Be-
schreibung der angebotenen Versicherungskomponenten: 

Annullierung vor der Abreise 

Übernahme der von der versicherten Person geschuldeten Annullierungskos-
ten bei Annullierung der gebuchten Reise aufgrund von schwerer Krankheit, 
schweren Unfalls, Tod oder eines anderen in den AVB als versichert aufgeführ-
ten Ereignisses. Bei verspätetem Reiseantritt aufgrund eines versicherten Er-
eignisses erfolgt anstelle der vorhergehenden Leistungen die Übernahme der 
zusätzlichen Reisekosten sowie des nicht genutzten Teils des Aufenthalts 
(max. bis zur Höhe der Annullierungskosten).  

Annullierung während der Reise (Reiseabbruch) 

Organisation und Kostenübernahme für die Extra-Rückreise, die temporäre 
Rückreise oder die Weiterreise der versicherten Person infolge schwerer Krank-
heit, schweren Unfalls, Tod oder unerwarteter Verschlimmerung einer chroni-
schen Krankheit einer mitreisenden Person, einer nicht mitreisenden Person, 
die der versicherten Person nahesteht, der Stellvertretung am Arbeitsplatz oder 
eines anderen in den AVB als versichert aufgeführten Ereignisses.

Welche Personen sind versichert bzw. anspruchsberechtigt?  

Aufgrund des mit der BonusCard abgeschlossenen Kollektiv-Versicherungsver-
trages gewährt Allianz Assistance Inhabern einer gültigen, ungekündigten und  
von der BonusCard ausgestellten Schweizer Schiesssportverband Visa Karte 
(nachfolgend SSV Visa Karte oder auch Karte genannt) sowie auch alle im glei-
chen Haushalt des Karteninhabers lebenden Personen sowie dessen nicht im 
gleichen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder (Familiendeckung), Versi-
cherungsschutz sowie ein mit den Versicherungsleistungen im Zusammenhang 
stehendes direktes Forderungsrecht. Die versicherten Personen ergeben sich 
grundsätzlich jeweils aus den entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen 
und diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Die optionale De-
ckung 

«Reiseversicherung» kann nur im Zusammenhang mit einer gültigen, ungekün-
digten und von der BonusCard ausgestellten Zahlkarte abgeschlossen werden. 

Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz gilt während der Versicherungsdauer grundsätzlich 
weltweit. Vorbehalten bleiben örtliche Einschränkungen in den Besonderen 
Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungs- bzw. Servicekomponenten 
sowie dem Versicherungsschutz entgegenstehende Wirtschafts- oder Han-
delssanktionen bzw. Embargos der Vereinten Nationen, der Europäischen 
Union, der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Schweiz. 

Welche wesentlichen Ausschlüsse bestehen? 

Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die wesentlichsten Ausschlüsse des 
Versicherungsschutzes. Weitere Ausschlüsse ergeben sich aus den Aus-
schlussbestimmungen (nicht versicherte Ereignisse, Gegenstände, Fälle, 
Leistungen und Sachen) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie 
aus dem VVG: 
Alle Versicherungskomponenten: 
– Nicht versichert ist ein Ereignis, welches bei Versicherungsbeitritt, bei der

Reisebuchung oder beim Antritt der gebuchten Leistung bereits eingetreten
ist oder dessen Eintritt für die versicherte Person bei Versicherungsbeitritt,
bei der Reisebuchung oder beim Antritt der gebuchten Leistung erkennbar
war.

– Nicht versichert sind Ereignisse, welche die versicherte Person wie folgt
herbeigeführt hat:

− Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln;

− Suizid oder versuchter Suizid;

− Teilnahme an Streiks oder Unruhen, 

− Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit Motorfahrzeugen oder Boo-
ten:

− Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen man sich wissentlich ei-
ner Gefahr aussetzt;

− grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln/Unterlassen;

− Begehung von Verbrechen bzw. Vergehen oder der Versuch dazu.
– Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und deren Folgen, Krieg,

Terroranschläge, Unruhen aller Art, Naturkatastrophen und Vorfälle mit ato-
maren, biologischen oder chemischen Substanzen;

– Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und deren Folgen: Epide-
mien und Pandemien, ausser wie in den in Ziffer II A: Annullierung vor der
Abreise und Ziffer II B: Annullierung während der Reise (Reiseabbruch).

– Nicht versichert sind Folgen aus Ereignissen von behördlichen Verfügun-
gen, z. B. Vermögensbeschlagnahme, Haft, Ausreisesperre, Schliessung
des Luftraums oder Quarantänemassnahmen (ausser wie in der in Ziffer II 
A: Annullierung vor der Abreise ausdrücklich als versichert definiert)

Annullierung vor der Abreise 

Es besteht insbesondere kein Versicherungsschutz bei „schlechtem Heilungs-
verlauf“, u. a. also für Krankheiten oder die Folgen eines Unfalls, einer Ope-
ration oder eines medizinischen Eingriffs, die zum Zeitpunkt der Reisebu-
chung bzw. des Versicherungsbeitritts bereits bestanden haben und bis zum 
Reisedatum nicht abgeheilt sind; gleiches gilt für Reiseabsagen durch das 
Reiseunternehmen, behördliche Anordnungen (ausser wie in den in Ziffer II 
A: Annullierung vor der Abreise ausdrücklich als versichert definiert), nicht un-
mittelbar zum Zeitpunkt des Eintritts von einem Arzt festgestellte Krankhei-
ten/Unfälle oder auf potentielle Gefahren zurückzuführende psychische Reak-
tionen wie Befürchtungen von Unruhen, Terrorereignissen, Naturkatastrophen 
oder Aviophobie (Flugangst). 
Annullierung während der Reise (Reiseabbruch) 
Es werden insbesondere keine Leistungen erbracht, wenn die Allianz As-
sistance- Notrufzentrale den Leistungen vorgängig nicht zugestimmt hat; glei-
ches gilt z. B., wenn das verantwortliche Reiseunternehmen die vertraglichen 
Leistungen nicht oder nur teilweise erbringt oder wenn die versicherte Person 
entgegen den in Zusammenhang mit einer Epidemie/Pandemie ergangenen 
Empfehlungen der Regierung ihres Heimatlandes oder entgegen den Emp-
fehlungen der örtlichen Behörden an der Reisedestination gereist ist. 

Wie hoch ist die Prämie? 

Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten Risiken und der 
gewünschten Deckung ab. Die Prämienhöhe wird mit dem Antrag definiert 
und geht auch aus der Kartenabrechnung hervor. 

Welche Pflichten haben die versicherten Personen? 

Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. Wei-
tere Pflichten ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
und aus dem VVG: 

– In jedem Fall ist die versicherte Person verpflichtet, alles zu unternehmen,
was zur Minderung und Klärung des Schadens beitragen kann; bei Schäden 
aufgrund von Krankheit oder Unfall hat die versicherte Person dafür zu sor-
gen, dass die behandelnden Ärzte gegenüber der Allianz Assistance von ih-
rer Schweigepflicht befreit werden.

– Die versicherte Person hat ihren vertraglichen oder gesetzlichen Melde-,
Auskunfts- oder Verhaltenspflichten vollumfänglich nachzukommen (u. a.
unverzügliche Anzeige des versicherten Ereignisses bei der unter Ziffer I 11
genannten Kontaktadresse).

– Die versicherte Person hat alles zu unternehmen, was zur Minderung des
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Schadens und zu dessen Klärung beitragen kann (z.B. unverzügliche Annul-
lierung einer Reise im Krankheitsfall, Ermächtigung Dritter oder der Allianz 
Assistance zur Abklärung des Versicherungsfalles die entsprechenden Un-
terlagen, Informationen etc. herauszugeben) 

– Verletzt die versicherte oder anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, 
kann die Allianz Assistance ihre Leistungen ablehnen oder kürzen. 
 

Wann beginnt und endet die Versicherung? 

Die optionale Deckung «Reiseversicherung» kann nur im Zusammenhang mit 
einer gültigen, ungekündigten und von der BonusCard ausgestellten Zahlkarte 
abgeschlossen werden. Der Versicherungsschutz gilt während eines Jahres 
ab der ersten diesbezüglichen Belastung auf der Kartenabrechnung (Versiche-
rungsbestätigung). Ohne schriftliche Kündigung der optionalen Deckung bis 
spätestens drei Monate vor Ablauf beziehungsweise ohne Auflösung des Kar-
tenvertrages mit der BonusCard verlängert sich der Versicherungsvertrag still-
schweigend jeweils um ein weiteres Jahr. 

Der Versicherungsschutz endet mit der Auflösung des BonusCard Kartenver-
trages (Kündigung durch die BonusCard) oder durch den Karteninhaber bzw. 
am Ende eines jeden Versicherungsjahres bei Kündigung des Versicherungs-
schutzes. 
 
Wie behandelt Allianz Assistance Daten? 

Bei der Bearbeitung von Personendaten, die eine unentbehrliche Grundlage 
der Versicherungstätigkeit bildet, beachtet Allianz Assistance das schweizeri-

sche Datenschutzgesetz (DSG). Falls nötig, holt Allianz Assistance via Scha-
denformular die von der versicherten Person ggf. erforderliche Einwilligung zur 
Datenbearbeitung ein. 

Die durch Allianz Assistance bearbeiteten Personendaten umfassen die für 
den Vertragsabschluss sowie die Vertrags- und Schadenabwicklung relevan-
ten Daten. In erster Linie werden dabei Angaben der versicherungsnehmenden 
bzw. versicherten Personen aus dem Versicherungsantrag und der Schaden-
anzeige bearbeitet. Im Interesse sämtlicher Versicherungsnehmer/-innen fin-
det unter Umständen auch ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversicherern 
im In- und Ausland statt. Zudem bearbeitet Allianz Assistance Personendaten 
auch im Zusammenhang mit Produktoptimierungen sowie für eigene Marke-
tingzwecke. 

Um einen umfassenden Versicherungsschutz zu preiswerten Konditionen an-
bieten zu können, werden Dienstleistungen der Allianz Assistance teilweise 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen im ln- und Ausland erbracht. Es 
kann sich dabei um Konzerngesellschaften der Allianz Gruppe oder um Ko-
operationspartner handeln. lm Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrags-
verhältnisses ist Allianz Assistance auf die konzerninterne wie auch -externe 
Weitergabe von Daten angewiesen. 

Allianz Assistance bewahrt Daten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 
elektronisch oder physisch auf. 

Personen, deren Daten von der Allianz Assistance bearbeitet werden, können 
gemäss DSG Auskunft darüber verlangen, welche Daten Allianz Assistance 
von ihnen bearbeitet; es steht ihnen ferner zu, die Berichtigung inkorrekter Da-
ten zu verlangen. 
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Übersicht Versicherungsleistungen 

Versicherungskomponenten Versicherungsleistungen Max. Versicherungssumme 

A Annullierung vor der Abreise Übernahme der Annullierungskosten bei Annullierung der Reise o-
der Übernahme der zusätzlichen Reisekosten bei verspätetem Rei-
seantritt 

pro Ereignis  CHF 10‘000.– 

B Annullierung während der Reise (Reise-
abbruch) 

Organisation und Kostenübernahme der Extra-Rückreise der versi-
cherten Person infolge eines versicherten Ereignisses einer mitrei-
senden Person, einer nicht mitreisenden Person, die der versicher-
ten Person nahesteht oder der Stellvertretung am Arbeitsplatz. 
Für bestimmte Leistungen ist die Deckungssumme begrenzt 

pro Ereignis  CHF 10‘000.– 

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) Schweizer Schiesssportverband Visa Karte 

Die AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), nachstehend Allianz Assistance gewährt die gemäss Kollektiv-Versicherungsvertrag 
mit der Cornèr Bank AG, Zweigniederlassung BonusCard (Zürich), nachstehend BonusCard genannt, vereinbarten und in diesem Versicherungsdokument aufgeführten 
Leistungen. Ergänzend gelten die Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG). 

Wo im Folgenden – aus Gründen der leichteren Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen verwendet werden, sind darunter stets auch die entsprechenden 
weiblichen Bezeichnungen zu verstehen. Bitte bewahren Sie diese AVB an einem sicheren Ort mit Ihren anderen Versicherungsakten auf. 
 

I Gemeinsame Bestimmungen für alle  Versicherungskomponenten ................................................................................................................................................. 3 
II Besondere Bestimmungen zu den einzelnen  Versicherungskomponenten ..................................................................................................................................... 4 
A Annullierung vor der Abreise .............................................................................................................................................................................................................. 4 
B Annullierung während der Reise (Reiseabbruch) .............................................................................................................................................................................. 6 

I Gemeinsame Bestimmungen für alle  
Versicherungskomponenten 

Bei allen Versicherungskomponenten handelt es sich um Schadenver-
sicherungen. 

Die Gemeinsamen Bestimmungen für alle Versicherungskomponenten 
gelten nur sofern keine anders lautenden Bestimmungen in den Beson-
deren Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungskomponenten 
vorgesehen sind. 
 

1 Versicherte Personen bzw. anspruchsberechtigte Personen 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den Inhaber (nachfolgend 
versicherte Person genannt) mit einer gültigen und ungekündigten und 
von der BonusCard ausgestellten SSV Visa Karte sowie auf alle im 
Haushalt des Karteninhabers lebenden Personen sowie dessen nicht 
im gleichen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder (Familiende-
ckung). 

 
2 Örtlicher Geltungsbereich 

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in den «Besonderen 
Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungskomponenten» gilt die 
Versicherung weltweit. 

 
3 Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes sowie Grundvo-

raussetzungen für Versicherungsleistungen 

3.1 Die optionale Deckung «Reiseannullation» kann nur im Zusammen-
hang mit einer gültigen, ungekündigten und von der BonusCard ausge-
stellten BonusCard Zahlkarte abgeschlossen werden. Der Versiche-
rungsschutz gilt während eines Jahres ab der ersten diesbezüglichen 
Belastung auf der Kartenabrechnung (Versicherungsbestätigung). 
Ohne schriftliche Kündigung der optionalen Deckung bis spätestens 
drei Monate vor Ablauf beziehungsweise ohne Auflösung des Karten-
vertrages mit der BonusCard verlängert sich der Versicherungsvertrag 
stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr. 

Der Versicherungsschutz endet mit der Auflösung des BonusCard Kar-
tenvertrages (Kündigung durch die BonusCard) oder durch den Karten-
inhaber bzw. am Ende eines jeden Versicherungsjahres bei Kündigung 
des Versicherungsschutzes. 

3.2 Der Versicherungsschutz gilt nur für private Reisen bzw. nur für die pri-
vate, nicht gewerbliche oder nicht professionelle Nutzung der im Rah-
men der vorliegenden Versicherungsdeckungen versicherten Sachen. 

3.3 Damit die versicherte Person bei Eintritt des versicherten Ereignisses 
Anspruch auf eine Versicherungsleistung hat, muss sie nebst den allfäl-
ligen weiteren Pflichten gemäss Ziffer I 4 sowie gemäss den in den «Be-
sonderen Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungskomponen-
ten» erwähnten Pflichten folgende kumulativen Nachweise im Zeitpunkt 
des Schadenfalles erbringen können: 
– Nachweis eines gültigen Kreditkartenvertrages für die SSV Visa 

Karte (Kreditkartennummer); 

– auf Verlangen ein Nachweis des privaten Charakters der Reise bzw. 
privaten Nutzung der betreffenden im Rahmen der vorliegenden 
Versicherungsdeckungen versicherten Sache. 

3.4 Die vorliegenden AVB werden dem Karteninhaber von der Versiche-
rungsnehmerin elektronisch zur Verfügung gestellt. Mit der Unterschrift 
auf der Karte und/oder mit deren Benützung bestätigt der Karteninhaber 
die Geltung dieser AVB sowie deren Inhalt zur Kenntnis genommen zu 
haben. 
 

4 Pflichten im Schadenfall 

4.1 Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu unternehmen, was sie 
zur Minderung des Schadens und zu dessen Klärung beitragen kann. 

4.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, ihren vertraglichen oder gesetzli-
chen Melde-, Auskunfts- oder Verhandlungspflichten vollumfänglich 
nachzukommen (u.a. unverzügliche Anzeige des versicherten Ereignis-
ses bei der unter Ziffer I 11 genannten Kontaktadresse). 

4.3 Wenn der Schaden wegen einer Krankheit oder eines Unfalls eingetre-
ten ist, hat die versicherte Person dafür zu sorgen, dass die behandeln-
den Ärzte gegenüber der Allianz Assistance von ihrer Schweigepflicht 
befreit werden. 

4.4 Kann die versicherte Person Leistungen, welche die Allianz Assistance 
erbracht hat, auch gegenüber Dritten geltend machen, muss sie diese 
Ansprüche wahren und an die Allianz Assistance abtreten. 

 
5 Verletzung der Pflichten 

Verletzt die anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, kann Allianz 
Assistance ihre Leistungen ablehnen oder kürzen. 
 

6 Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen 

6.1 Nicht versichert ist ein Ereignis, welches bei Versicherungsbeitritt, bei 
der Reisebuchung oder beim Antritt der gebuchten Leistung bereits ein-
getreten oder dessen Eintritt für die versicherte Person bei Versiche-
rungsbeitritt, bei der Reisebuchung oder beim Antritt der gebuchten 
Leistung erkennbar war. 

6.2 Nicht versichert sind Ereignisse, welche die versicherte Person wie folgt 
herbeigeführt hat: 
– Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln 
– Suizid oder versuchter Suizid 
– Teilnahme an Streiks oder Unruhen 
– Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit Motorfahrzeugen oder 

Booten 
– Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen man sich wissent-

lich einer Gefahr aussetzt 
– Grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln/Unterlassen 
– Begehung von Verbrechen bzw. Vergehen oder jeweils der Ver-

such dazu. 
6.3 Nicht versichert sind Umtriebe, die mit einem versicherten Ereignis in 

Zusammenhang stehen, z.B. Kosten für die Wiederbeschaffung der 
versicherten Sachen oder für polizeiliche Zwecke. 

6.4 Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und deren Folgen: 
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Krieg, Terroranschläge, Unruhen aller Art, Naturkatastrophen und Vor-
fälle mit atomaren, biologischen oder chemischen Substanzen. 

6.5 Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und deren Folgen: Epi-
demien und Pandemien, ausser wie in den in Ziffer II A. Annullierung 
vor der Abreise und Ziffer II B. Annullierung während der Reise (Reise-
abbruch) ausdrücklich als versichert definiert. 

6.6 Behördliche Anordnungen, z.B. Vermögensbeschlagnahme oder 
Schliessung des Luftraums (ausser wie in den besonderen Bestimmun-
gen Art. II A. 4.3 Annullierung vor der Abreise und Ziffer II B. 2.5 Annul-
lierung während der Reise (Reiseabbruch) ausdrücklich als versichert 
definiert). 

6.7 Wenn der Zweck der Reise eine stationäre medizinische Behandlung 
ist. 

6.8 Wenn der Gutachter (Experte, Arzt usw.) direkt begünstigt oder mit der 
versicherten Person verwandt bzw. verschwägert ist. 

6.9 Nicht versichert sind Kosten im Zusammenhang mit Entführungen. 
6.10 Wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 

der Schweiz, die auf die Vertragsparteien direkt anwendbar sind, dem 
Versicherungsschutz entgegenstehen, besteht kein Versicherungs-
schutz. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinten Nationen, die Europäische 
Union oder die Vereinigten Staaten von Amerika erlassen werden, so-
weit diesen nicht schweizerischen Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 

7 Definitionen 

7.1 Nahestehende Personen 
 Nahestehende Personen sind: 

– Angehörige (Ehegatte, Eltern, Kinder, Schwiegereltern, Grosseltern 
und Geschwister); 

– Lebenspartner sowie dessen Eltern und Kinder; 
– Betreuungspersonen von nicht mitreisenden minderjährigen Kin-

dern oder pflegebedürftigen Angehörigen; 
– Sehr enge Freunde, zu denen ein intensiver Kontakt besteht. 

7.2 Europa 
Unter den Geltungsbereich Europa fallen sämtliche zum europäischen 
Kontinent zählende Staaten sowie die Mittelmeer- und die Kanarischen 
Inseln, Madeira sowie die aussereuropäischen Mittelmeerrandstaaten. 
Die Ostgrenze nördlich der Türkei bilden die Staaten Aserbeidschan, Ar-
menien und Georgien sowie der Gebirgskamm des Urals. 

7.3 Schweiz 
Für den Versicherungsschutz fallen unter den Geltungsbereich Schweiz 
die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. 

7.4 Elementarschäden 
Als Elementarschäden gelten Schäden, die sich aufgrund von Elemen-
tarereignissen wie Hochwasser, Überschwemmung, Sturm (Wind von 
mindestens 75 km/h), Hagel, Lawine, Schneedruck, Felssturz, Stein-
schlag oder Erdrutsch ereignen. Schäden, die sich aufgrund von Erdbe-
ben oder Vulkanausbrüchen ereignen, gelten nicht als Elementarschä-
den. 

7.5 Geldwerte 
Als Geldwerte gelten Bargeld, Kreditkarten, Wertpapiere, Sparbücher, 
Edelmetalle (als Vorräte, Barren oder Handelswaren), Münzen, Medail-
len, lose Edelsteine und Perlen. 

7.6 Reise 
Als Reise gilt ein mehr als ein Tag dauernder privater Aufenthalt aus-
serhalb des gewöhnlichen Wohnortes oder ein privater Aufenthalt von 
kürzerer Dauer an einem mindestens 30 km vom gewöhnlichen Wohnort 
entfernten Ort, unter Ausschluss von Arbeitswegen. Der Versicherungs-
schutz gilt nur für private Reisen bzw. nur für die private, nicht gewerbli-
che oder nicht professionelle Nutzung der im Rahmen der vorliegenden 
Versicherungsdeckungen versicherten Sachen. Die maximale Dauer ei-
ner Reise im Sinne dieser AVB ist auf 365 Tage beschränkt. 

7.7 Reiseunternehmen 
Als Reiseunternehmen (Reiseveranstalter, Reisevermittler, Fluggesell-
schaften, Autovermietungen, Hotels, Veranstalter von Kursen usw.) gel-
ten sämtliche Unternehmen, die aufgrund eines Vertrages mit der und 
für die versicherte Person Reiseleistungen erbringen. 

7.8 Öffentliche Verkehrs- oder Transportmittel 
Als öffentliche Verkehrs- oder Transportmittel gelten jene Fortbewe-
gungsmittel, die aufgrund eines Fahrplans regelmässig verkehren und 
für deren Benutzung ein Fahrschein zu lösen ist. Taxi und Mietwagen 
fallen nicht unter öffentliche Transportmittel. 

7.9 Panne 
Als Panne gilt jedes plötzliche und unvorhergesehene Versagen des ver-
sicherten Fahrzeuges infolge eines elektrischen oder mechanischen De-
fektes, das eine Weiterfahrt verunmöglicht oder aufgrund dessen eine 
Weiterfahrt gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Der Panne gleichgestellt 
werden: Reifendefekt, Treibstoffmangel, im Fahrzeug eingeschlossener 
Fahrzeugschlüssel oder entladene Batterie. Verlust oder Beschädigung 
des Fahrzeugschlüssels oder falsche getankter Treibstoff gelten nicht als 
Panne und sind nicht versichert. 

7.10 Personenunfall 
Als Personenunfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende 
Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschli-
chen Körper. 

7.11 Motorfahrzeugunfall 
Als Motofahrzeugunfall gilt ein Schaden am versicherten Motorfahrzeug, 
der durch ein plötzliches und gewaltsam von aussen einwirkendes Er-
eignis verursacht wird und dadurch eine Weiterfahrt verunmöglicht oder 
bewirkt, dass eine Weiterfahrt gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Dazu 

gehören insbesondere Ereignisse durch Aufprall, Zusammenstoss, Um-
kippen, Absturz sowie durch Ein- und Versinken. 

7.12 Schwere Krankheit / schwerer Unfall 
Krankheiten bzw. Unfälle gelten als schwer, wenn daraus eine zeitlich 
begrenzte oder unbegrenzte Arbeitsunfähigkeit oder eine zwingende 
Reiseunfähigkeit resultiert. 

7.13 Epidemie 
Eine ansteckende Krankheit, die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) oder einer offiziellen Regierungsbehörde (z.B. Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) oder Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA)) im Wohn- oder Reiseland der versicherten Per-
son als solche anerkannt ist. 

7.14 Pandemie 
Eine Epidemie, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder ei-
ner offiziellen Regierungsbehörde (z.B. BAG oder EDA) im Wohn- oder 
Reiseland der versicherten Person als Pandemie anerkannt ist. 

7.15 Quarantäne 
Obligatorische Freiheitsbeschränkung (einschliesslich angeordneter Iso-
lation) mit dem Ziel, die Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit zu 
verhindern, der die versicherte Person oder eine mitreisende Person 
ausgesetzt war. 

 
8 Komplementärklausel 

8.1 Hat eine versicherte Person Anspruch aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag (freiwillige oder obligatorische Versicherung), beschränkt 
sich die Deckung auf den Teil der Allianz Assistance Leistungen, der 
denjenigen des anderen Versicherungsvertrages übersteigt. Die Kosten 
werden insgesamt nur einmal vergütet. 

8.2 Wird ein Schadenfall zuerst Allianz Assistance eingereicht und sofern Al-
lianz Assistance Leistungen für den gleichen Schaden erbringt, gelten 
diese als Vorschuss, und die versicherte Person tritt ihre Ansprüche ge-
gen den Dritten (Haftpflichtiger, freiwillige oder obligatorische Versiche-
rung) in diesem Umfang an Allianz Assistance ab. 
 

9 Normenhierarchie 

Die Besonderen Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungskompo-
nenten gehen den Gemeinsamen Bestimmungen für alle Versicherungs-
komponenten vor. 
 

10 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

10.1 Klagen gegen Allianz Assistance können beim Gericht am Sitz der Ge-
sellschaft oder am schweizerischen Wohnsitz der versicherten oder an-
spruchsberechtigten Person eingereicht werden. 

10.2 In Ergänzung zu diesen Bestimmungen gilt das schweizerische Bundes-
gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG). 
 

11 Kontaktadresse 

Allianz Assistance 
Richtiplatz 1 
Postfach 
8304 Wallisellen 
info.ch@allianz.com 

 

II Besondere Bestimmungen zu den einzelnen  
Versicherungskomponenten 

A Annullierung vor der Abreise 

 

1 Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der Versicherungsleis-
tungen ersichtlich. 

 
2 Zeitlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz beginnt im Zeitpunkt der definitiven Reisebu-
chung und endet mit dem Antritt der versicherten Reise. Als Reiseantritt 
gilt das Betreten des gebuchten Transportmittels beziehungsweise der 
Bezug der gebuchten Unterkunft (Hotel, Ferienwohnung usw.), falls kein 
Transportmittel gebucht wurde. 
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3 Versicherte Leistungen 

3.1 Annullierungskosten 
 Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten Ereignisses 

den Vertrag mit dem Reiseunternehmen annulliert, bezahlt Allianz As-
sistance die vertraglich geschuldeten Annullierungskosten bis zur Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. Sind Veranstaltungstickets 
nicht Bestandteil eines Pauschalarrangements, wird ein Selbstbehalt in 
Höhe von CHF 50.– pro Ticket in Abzug gebracht. Der versicherten Per-
son verrechnete Kosten für vor der erfolgten Annullierung getätigte Um-
buchungen von Leistungen werden nur übernommen, wenn die betref-
fende Umbuchung auf ein gemäss Ziffer II A 4 versichertes Ereignis zu-
rückzuführen sind. Keine Entschädigung wird entrichtet für Kosten, Ge-
bühren oder Guthabenverminderungen infolge des Verlusts bzw. Verfall 
von Flugmeilen, Preisgewinnen oder anderen Nutzungsrechten (Time- 
Sharing usw.). 

3.2 Verspäteter Reiseantritt 
 Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten Ereignisses 

die Reise verspätet antritt, übernimmt Allianz Assistance anstelle der 
Annullierungskosten (maximal bis zu deren Höhe): 
– die zusätzlichen Reisekosten, die im Zusammenhang mit dem ver-

späteten Reiseantritt entstehen; 
– die Kosten für den nicht genutzten Teil des Aufenthalts, anteilmäs-

sig zum versicherten Reisepreis (ohne Transportkosten); der An-
reisetag gilt als genutzter Reisetag. 

3.3 Die Auslagen für unverhältnismässige oder mehrmalige Bearbeitungs-
gebühren werden nicht zurückerstattet. 

 
 

4 Versicherte Ereignisse 

4.1 Krankheit, Unfall, Tod, Schwangerschaft 
 Schwere Krankheit (einschliesslich der Diagnose einer epidemischen 

oder einer pandemischen Krankheit), schwerer Unfall, Schwanger-
schaftskomplikationen oder Tod einer der folgenden Personen, sofern 
das betreffende Ereignis nach dem Zeitpunkt der Buchung eingetreten 
ist: 
– der versicherten Person; 
– einer mitreisenden Person, welche die gleiche Reise gebucht hat 

und diese annulliert; 
– einer nicht mitreisenden Person, die der versicherten Person na-

hesteht; 
– der Stellvertretung am Arbeitsplatz, falls die Anwesenheit der ver-

sicherten Person in diesem Fall unerlässlich ist. 
Haben mehrere versicherte Personen die gleiche Reise gebucht, kann 
diese von maximal sechs Personen annulliert werden, wenn eine mit-
reisende versicherte Person aufgrund eines der oben erwähnten Ereig-
nisse die Reise annulliert. 
Die oben erwähnten Ereignisse unterstehen folgenden Einschränkun-
gen: 
Bei psychischen Krankheiten besteht nur dann Versicherungsschutz, 
wenn: 
– ein Psychiater die Reise- und Arbeitsunfähigkeit belegt und 
– die Arbeitsunfähigkeit durch Beibringen einer Abwesenheitsbestä-

tigung des Arbeitgebers belegt wird 
Bei chronischer Krankheit besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn 
die Reise wegen einer ärztlich attestierten, unerwarteten, akuten Ver-
schlimmerung annulliert werden muss. Voraussetzung ist, dass zum 
Zeitpunkt der Reisebuchung bzw. des Versicherungsbeitritts der Ge-
sundheitszustand stabil und die Person reisefähig war 

4.2 Schwangerschaft 
 Bei Schwangerschaft der versicherten oder mitreisenden Person be-

steht nur dann Versicherungsschutz, wenn diese nach der Reisebu-
chung bzw. nach dem Versicherungsbeitritt eingetreten ist und das 
Rückreisedatum über der 24sten Schwangerschaftswoche liegt oder 
wenn die Schwangerschaft nach der Reisebuchung bzw. nach Versi-
cherungsbeitritt eingetreten ist und für den Reiseort eine Impfung vor-
geschrieben wird, die ein Risiko für das ungeborene Kind darstellt. 

4.3 Quarantäne: 

Wenn die versicherte Person oder eine mitreisende Person vor der 
Reise auf Anordnung oder sonstige Anforderung einer Regierung oder 
einer öffentlichen Behörde, aufgrund des Verdachts, dass die versi-
cherte Person oder eine mitreisende Person einer ansteckenden 
Krankheit (einschliesslich einer epidemischen oder einer pandemi-
schen Krankheit) ausgesetzt war, unter Quarantäne gestellt wird. Dies 
schliesst keine Quarantäne ein, die generell oder allgemein für einen 
Teil oder die Gesamtheit einer Bevölkerung oder eines geografischen 
Gebiets gilt oder die auf der Grundlage des Reiseziels, der Herkunft 
oder der Durchreise der betroffenen Person gilt. 

4.4 Beeinträchtigung des Eigentums am Wohnort 
 Wenn das Eigentum der versicherten Person an ihrem ständigen Woh-

nort infolge Diebstahls, Feuer-, Wasser- oder Elementarschadens 
schwer beeinträchtigt wird und deshalb ihre Anwesenheit zu Hause un-
erlässlich ist. 

4.5 Verspätung und Ausfall des Transportmittels auf der Anreise 
 Wenn der Antritt der gebuchten Reise infolge von Verspätung oder Aus-

fall des für die Anreise zum im Reisearrangement vorgesehenen Aus-
gangsort verwendeten öffentlichen Transportmittels verunmöglicht 
wird. 

4.6 Ausfall des Fahrzeuges auf der Anreise 
 Wenn während der direkten Anreise zum im Reisearrangement vorge-

sehenen Ausgangsort das verwendete Privatfahrzeug oder Taxi durch 
einen Unfall oder eine Panne fahruntüchtig wird. Schlüssel- und Ben-
zinpannen sind nicht versichert. 

4.7 Streik 
 Wenn Streik die Durchführung der Reise verunmöglicht. 
4.8 Gefahren an der Reisedestination 
 Wenn Krieg, Terroranschläge oder Unruhen aller Art an der Reisedes-

tination das Leben der versicherten Person gefährden und von offiziel-
ler schweizerischer Stelle (Eidgenössisches Departement für auswär-
tige Angelegenheiten) von der Reisedurchführung abgeraten wird. 

4.9 Naturkatastrophe 
 Wenn eine Naturkatastrophe an der Reisedestination das Leben der 

versicherten Person gefährdet. 
4.10 Arbeitslosigkeit / unerwarteter Stellenantritt 

Wenn die versicherte Person innerhalb der letzten 30 Tage vor Abreise 
unvorhergesehen eine Stelle antritt bzw. wenn der unvorhergesehene 
Stellenantritt in den Reisezeitraum fällt respektive wenn die versicherte 
Person ohne eigenes Verschulden vor Reiseantritt die Kündigung ihres 
Anstellungsverhältnisses erhält. 

4.11 Behördliche Vorladung 

 Wenn die versicherte Person unerwartet eine Vorladung als Zeuge oder 
als Geschworener vor einem Gericht erhält. Der Gerichtstermin muss 
in die Reisezeit fallen. 

4.12 Diebstahl von Reisepass oder Identitätskarte 
 Wenn der versicherten Person unmittelbar vor der Abreise der Reise-

pass oder die Identitätskarte gestohlen wird und dadurch der Reisean-
tritt nicht möglich ist. Hinweis: An verschiedenen Flughäfen befinden 
sich Notpassbüros. 

 
5 Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen (in Ergänzung zu Zif-

fer I 6) 

5.1 Schlechter Heilungsverlauf 
 Wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation o-

der eines medizinischen Eingriffs im Zeitpunkt der Reisebuchung bzw. 
des Versicherungsbeitritts bereits bestanden haben und bis zum Rei-
sedatum nicht abgeheilt sind. Wenn die Folgen einer/eines im Zeitpunkt 
der Reisebuchung bzw. des Versicherungsbeitritts bereits geplanten, 
aber erst danach durchgeführten Operation/medizinischen Eingriffs bis 
zum Reisedatum nicht abgeheilt sind. 

5.2 Wenn ein unter Ziffer II A 4.1 und Ziffer II A 4.2 aufgeführtes Ereignis 
nicht zum Zeitpunkt des Eintritts von einem Arzt festgestellt und mittels 
eines Arztzeugnisses mit Diagnose belegt wurde 

5.3 Wenn das Reiseunternehmen die vertraglichen Leistungen nicht oder 
nur teilweise erbringen kann, die Reise absagt oder aufgrund der kon-
kreten Umstände absagen müsste und nach den gesetzlicher Bestim-
mungen verpflichtet ist, die nicht erbrachten Leistungen zurückzuver-
güten. Zu den konkreten Umständen, unter welchen die Reise abgesagt 
werden müsste, zählen u.a. die Empfehlungen des Eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angelegenheiten, nicht in das betroffene 
Gebiet zu reisen. 

5.4 Wenn behördliche Anordnungen die planmässige Durchführung der ge-
buchten Reise verunmöglichen, ausser wie in Ziffer II A 4.3 ausdrück-
lich als versichert definiert. 

5.5 Nicht versichert sind Annullierungskosten, sofern die Annullierung den 
Umständen nach auf eine psychische Reaktion auf eine Gesundheits-
gefährdung, einen Terrorakt, ein Flugunglück oder eine Naturkatastro-
phe zurückzuführen ist oder aufgrund der Befürchtung von inneren Un-
ruhen, Kriegsereignissen, Terrorakten oder infolge Aviophobie (Flug-
angst) erfolgt ist. 

 
6 Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Ziffer I 4: Pflichten im 

Schadenfall) 

6.1 Um die Leistungen der Allianz Assistance beanspruchen zu können, 
muss die versicherte oder anspruchsberechtigte Person bei Eintritt des 
versicherten Ereignisses unverzüglich die gebuchte Leistung beim Rei-
seunternehmen oder Vermieter annullieren. 

6.2 Im Schadenfall der Allianz Assistance folgende Unterlagen schriftlich 
einzureichen (vgl. Ziffer I 11): 
– Allianz Assistance Schadenformular 
– Annullierungskostenrechnung 
– Buchungsbestätigung 
– Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des Schadens 

belegen (z. B. detailliertes Arztzeugnis mit Diagnose, Attest des 
Arbeitgebers, Polizeirapport usw.). 
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B  Annullierung während der Reise (Reiseabbruch) 

 
1 Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der Versicherungsleis-
tungen ersichtlich. 

 
2 Versicherte Ereignisse und Leistungen 

Um die Leistungen der Allianz Assistance beanspruchen zu können, 
muss die versicherte oder anspruchsberechtigte Person bei Eintritt des 
versicherten Ereignisses unverzüglich die Allianz Assistance-Notruf-
zentrale informieren und deren Zustimmung zu allfälligen Massnahmen 
bzw. zu deren Kostenübernahme einholen. Die Allianz Assistance-Not-
rufzentrale steht rund um die Uhr zur Verfügung (Gespräche mit der 
Notrufzentrale werden aufgezeichnet): 
 
Telefon +41 44 283 34 46 
Telefax +41 44 283 33 33 
 

2.1 Rückreise wegen Reiseabbruchs eines Mitreisenden oder eines Fami-
lienmitglieds 

 Wenn eine mitreisende, nahestehende Person oder ein mitreisendes 

Familienmitglied an deren/dessen Wohnort repatriiert wird oder die 
Reise aus einem anderen versicherten Ereignis abbrechen muss und 
die versicherte Person die Reise allein fortsetzen müsste, organisiert 
und bezahlt die Allianz Assistance die Zusatzkosten für die Extra-Rück-
reise (Bahnbillett 1. Klasse, Flugbillett Economy-Klasse) der versicher-
ten Person beziehungsweise des versicherten Familienmitglieds. 

2.2 Vorzeitige Rückreise wegen Krankheit, Unfall oder Tod einer nicht mit-
reisenden nahestehenden Person oder der Stellvertretung am Arbeits-
platz 

 Wenn eine mitreisende, nahestehende Person oder ein mitreisendes 
Familienmitglied an deren/dessen Wohnort repatriiert wird oder die 
Reise aus einem anderen versicherten Ereignis abbrechen muss und 
die versicherte Person die Reise allein fortsetzen müsste, organisiert 
und bezahlt die Allianz Assistance die Zusatzkosten für die Extra-Rück-
reise (Bahnbillett 1. Klasse, Flugbillett Economy-Klasse) der versicher-
ten Person beziehungsweise des versicherten Familienmitglieds. 

2.3 Vorzeitige Rückkehr aus anderen wichtigen Gründen 
 Wenn das Eigentum einer versicherten Person an ihrem Wohnort in-

folge Diebstahls, Feuer-, Wasser- oder Elementarschadens schwer be-
einträchtigt wird, organisiert und bezahlt die Allianz Assistance die Zu-
satzkosten der Extra-Rückreise (Bahnbillett 1. Klasse, Flugbillett Eco-
nomy- Klasse) der versicherten Person an ihren Wohnort. 

2.4 Temporäre Rückkehr 
 Die Allianz Assistance organisiert und bezahlt aus den gleichen Grün-

den wie unter den Ziffern II B 2.2 und II B 2.3 auch die temporäre Rück-
kehr (Bahnbillett 1. Klasse, Flugbillett Economy-Klasse) für eine versi-
cherte Person an den Wohnort (Hin- und Rückreise). Die Auslagen für 
den nicht benützten Teil der Reise werden nicht zurückerstattet. 

2.5 Rückreise wegen Unruhen, Terroranschlägen, Naturkatastrophen oder 
Streik 

 Wenn Unruhen, Terroranschläge, Naturkatastrophen oder Streik an der 
Reisedestination nachweisbar die Fortsetzung der Reise verunmögli-
chen  oder Leben und Eigentum der versicherten Person konkret ge-
fährden, organisiert und bezahlt die Allianz Assistance die Zusatzkos-
ten der Extra- Rückreise (Bahnbillett 1. Klasse, Flugbillett Economy-
Klasse) der versicherten Person. 

2.6 Rückreise wegen Ausfalls des Transportmittels 
 Wenn das für die Reise gebuchte oder benützte öffentliche Transport-

mittel aufgrund einer Panne oder eines Unfalls ausfällt und deshalb die 
programmgemässe Fortsetzung der Reise nicht gewährleistet ist, orga-
nisiert und bezahlt die Allianz Assistance die Extra-Rückreise oder die 
verspätete Weiterreise der versicherten Person. Verspätungen oder 
Umwege der gebuchten oder benützten öffentlichen Transportmittel 
gelten nicht als Ausfall. Kein Anspruch besteht bei Pannen oder Unfäl-
len von privaten Fahrzeugen, die für die Durchführung der Reise selbst 
gesteuert oder als Insasse benützt werden. 

2.7 Bei Diebstahl von persönlichen Dokumenten (Pass, Identitätskarte, 
Fahrausweisen und Beherbergungsvoucher), die eine Fortsetzung der 
Reise oder die Rückreise in die Schweiz vorübergehend verunmögli-
chen, übernimmt die Allianz Assistance bei unverzüglicher Information 
der zuständigen Polizeibehörde die Mehrkosten des Aufenthalts (Hotel, 
Transportkosten vor Ort, Rückreisemehrkosten) bis maximal CHF 
2’000.– pro Ereignis. 

2.8 Rückerstattung von Reisekosten 
2.8.1 Rückerstattung der Auslagen für den nicht genutzten Teil der Reise 
 Wenn eine versicherte Person die Reise wegen eines versicherten Er-

eignisses vorzeitig abbrechen muss, werden ihr durch die Allianz As-
sistance die nicht rückerstattbaren Kosten für den nicht genutzten Teil 
der Reise anteilmässig zum versicherten Reisepreis zurückerstattet. 
Die Entschädigung ist auf den Betrag der versicherten Annullierungs-
kosten begrenzt. Keine Rückerstattung erfolgt für die Kosten der ur-
sprünglich gebuchten Heimreise sowie für die nicht genutzten, ur-
sprünglich gebuchten Unterkunftsleistungen, sofern Allianz Assistance 
die Kosten einer Ersatzunterkunft übernimmt. 

2.8.2 Unvorhergesehene Auslagen bei Repatriierung, Extra-Rückreise, Rei-
seunterbruch oder verspäteter Rückreise 

 Fallen im Zusammenhang mit einem versicherten Ereignis unvorherge-
sehene Auslagen (Taxi, Telefonkosten usw.) an, übernimmt die Allianz 
Assistance- Assistance diese Mehrkosten bis CHF 750.– pro versi-
cherte Person, bei einer zusätzlichen Begrenzung der Entschädigung 
für Telefonkosten auf maximal CHF 200.– innerhalb dieser Limite. 

 
3 Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen (in Ergänzung zu Zif-

fer I 6) 

3.1. Die Allianz Assistance-Notrufzentrale zu den Leistungen nicht vorgän-
gig ihre Zustimmung erteilt hat. 

3.2. Wenn das Reiseunternehmen die vertraglichen Leistungen nicht oder 
nur teilweise erbringt, die Reise abbricht oder aufgrund der konkreten 
Umstände absagen respektive abbrechen müsste und nach den ge-
setzlichen Bestimmungen verpflichtet ist, die nicht erbrachten Leistun-
gen zurückzuvergüten und/oder die Rückreisekosten zu übernehmen. 
Zu den konkreten Umständen, unter welchen die Reise abgesagt oder 
abgebrochen werden müsste, zählen u.a. die Empfehlungen des Eid-
genössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten nicht in 
das betroffene Gebiet zu reisen. 

3.3. Kosten für ambulante oder stationäre Behandlungen. 
Kosten für Verpflegung, Arbeitsausfall und sonstige Vermögensschä-
den 

3.4 Kosten für Verpflegung, Arbeitsausfall und sonstige Vermögensschä-
den 

 
4 Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Ziffer I 4)  

4.1. Um die Leistungen der Allianz Assistance beanspruchen zu können, 
muss die versicherte oder anspruchsberechtigte Person bei Eintritt des 
versicherten Ereignisses unverzüglich die Allianz Assistance-Notruf-
zentrale informieren und deren Zustimmung zu allfälligen Reiseab-
bruch-Massnahmen  bzw. zu deren Kostenübernahme einholen (vgl. 
Ziffer II B 2). 

4.2. Im Schadenfall sind der Allianz Assistance folgende Unterlagen schrift-
lich einzureichen (vgl. Ziffer I 11): 
– Allianz Assistance Schadenformular 
– Buchungsbestätigung; 
– Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des Schadens 

belegen (z. B. detailliertes Arztzeugnis mit Diagnose, Attest des 
Arbeitgebers, Polizeibericht usw.); 

– Quittungen für unvorhergesehene Auslagen/Mehrkosten. 
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